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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.02.2024 

Geschäftszahl 

Ro 2021/11/0009 

Rechtssatz 

Die Rechtsträger von Zivildiensteinrichtungen begehen gemäß § 67 ZDG 1986 eine mit Strafsanktion 
bewehrte Verwaltungsübertretung, wenn sie die ihnen in näher bezeichneten Bestimmungen des ZDG 
1986 auferlegten Pflichten verletzen. Der Gesetzgeber bedient sich somit auch des 
Verwaltungsstrafrechts, um die Einhaltung der von ihm den Rechtsträgern übertragenen Verpflichtungen 
sicherzustellen (vgl. VfSlg. 16588). So ist es möglich, einzelne Pflichtverletzungen zu ahnden, ohne dass 
es notwendig wäre, die Anerkennung einer Einrichtung gemäß § 4 Abs. 4 ZDG 1986 zu widerrufen. 
Daraus ist abzuleiten, dass ein Widerruf nicht bereits bei vereinzelten geringfügigen Pflichtverletzungen 
ausgesprochen werden soll, sondern erst, wenn das Verhalten des Rechtsträgers die Prognose rechtfertigt, 
dass die Einrichtung auch künftig Pflichtverletzungen begehen werde. 
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